
1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

Allgemeines Wohngebiet (§ 4 BauNVO), zulässig sind gemäß § 4 Abs. 2 BauNVO:

1. Wohngebäude,
2. die der Versorgung des Gebiets dienenden Läden, Schank- & Speisewirtschaften sowie nicht störenden k,
3. Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke.

2 . Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 16-21 BauNVO)
Das Maß der baulichen Nutzung wird im räumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplans bestimmt durch die Festsetzung von:

Grundflächenzahl (§§ 16, 19 Abs. 1 BauNVO)

Die Grundflächenzahl wird auf 0,4 festgesetzt.

Gemäß § 19 Abs. 4 BauNVO darf die zulässige Grundfläche durch die Grundflächen von
1. Garagen und Stellplätzen mit ihren Zufahrten,
2. Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO,
3. Baulichen Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche, durch die das Baugrundstück lediglich unterbaut wird,
bis zu 50 vom Hundert überschritten werden.

Geschossflächenzahl (§§ 16, 20 Abs. 2-4 BauNVO)

Die Geschossflächenzahl wird auf 1,2 festgesetzt.
Eine Überschreitung der festgesetzen Geschossflächenzahl ist nicht zulässig.

Zahl der Vollgeschosse (§§ 16, 20 BauNVO)
Innerhalb des Geltungsbereiches sind maximal zwei Vollgeschosse zulässig.
Die Zahl der Vollgeschosse wird gem. § 16 Abs. 4 als Höchstgrenze festgesetzt.

Höhe der Baulichen Anlagen (§ 18, Abs. 1 BauNVO)
Als max. Firsthöhe wird festgesetzt: FH = max. 12,00 m, geringfügige Abweichungen können im Einzelfall zugelassen werden.

Höhenbezugspunkt  für die Ermittlung der Firsthöhe der geplanten baulichen Anlage ist die Oberkante der fertig gestellten
angrenzenden Erschließungsstraße (OKFB = Oberkante Fertiger Straßenbelag = Ende Ausbauhöhe) in Höhe der
Gebäudemitte. Bei geneigter Geländeoberfläche ist die im Mittel gemessene Höhe der OKFB in Höhe der Gebäudemitte
maßgebend!

3. Bauweise (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 22 BauNVO)
Innerhalb des Geltungsbereiches ist eine offene Bauweise nur mit Einzel- oder Doppelhäuser und maximal zwei Wohneinheiten je
Grundstück festgesetzt.

4. Überbaubare und nicht überbaubare Grundstücksfläche (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB und § 23 BauNVO)
Die überbaubaren Grundstücksflächen werden   im räumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplans bestimmt durch die
Festsetzung  von:

Baugrenzen Ein Vortreten von Gebäudeteilen in geringfügigem Ausmaß (bis 0,5 m) kann gestattet werden.

5. Flächen für Nebenanlagen, Stellplätze und Garagen mit ihren Zufahrten (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB, § 12 BauNVO)
•Stellplätze und Garagen: gem. § 12 Abs. 6. BauNVO sind Stellplätze u. Garagen sind innerhalb u. außerhalb der überbaubaren 
Grundstücksflächen allgemein zulässig.
•Nebenanlagen gem. § 14 Abs. 1 BauNVO sind innerhalb u. außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig, soweit der 
Bebauungsplan für sie keine besonderen Flächen festsetzt. Nebenanlagen gem. § 14 Abs. 2 BauNVO sind innerhalb des Baugebietes 
allgemein zugelassen. Dies gilt insbesondere für fernmeldetechnische Nebenanlagen sowie für Anlagen für erneuerbare Energien.   
•Zwischen der öffentlichen Verkehrsfläche (Hauptstraße) und Garagen, Carports oder Nebenanlagen gem. § 14 Abs. 1 BauNVO ist ein 
Abstand von mind. 5,0 m einzuhalten. 
•Einfriedungen: Einfriedungen entlang der öffentlichen Verkehrsfläche (Hauptstraße) sind aus einheimischen u. standortgerechten 
Gehölzen oder Holz einheimischer Arten in einer Höhe von max. 1,0 m zulässig; eine massive Einfriedung (z. B. Mauerwerk) ist 
unzulässig. Eine Bepflanzung mit Sträuchern heimischer, standortgerechter Arten ist zulässig. 
Einfriedungen im sonstigen Grundstücksbereich sind so anzulegen, dass durchgehende bzw. umlaufend ein Freihalteabstand von 
mindestens 10 cm über Geländeoberkante eingehalten wird. (Grünordnerische Festsetzungen) 

6. Höchstzulässige Zahl der Wohnungen in Wohngebäuden (§ 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB)
Die höchstzulässige Zahl der Wohnungen   in Wohngebäuden wird auf max. zwei Einheiten pro Grundstück beschränkt.

7. Verkehrsflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)
Im Planungsgebiet sind keine Verkehrsflächen vorhanden.

8. Führung von oberirdisch und unterirdischen Versorgungsanlagen und -leitungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 13 BauGB)
Im Allgemeinen Wohngebiet sind Versorgungsleitungen und -anlagen nur als unterirdische Leitungen und Anlagen zulässig! Die
anfallenden Abwässer sind erdverlegt im Mischsystem zu führen

Die   mechanisch-biologische Reinigung des Schmutzwassers erfolgt in der  Kläranlage Sötern unter Einhaltung der im Anhang
1 der Abwasserverordnung vom 15. 0ktober 2002 maßgebenden Anforderungen. Die Schmutzwasserentsorgung ist als
ordnungsgemäß gesichert zu erachten.

9. Flächen für die Abfall- und Abwasserbeseitigung, einschließlich der Rückhaltung und Versickerung von
Niederschlagswasser     (§ 9 Abs. 1 Nr. 14 BauGB)
Die innerhalb des Geltungsbereiches vorhandenen und geplanten Entsorgungsanlagen sind zu sichern, unter Beachtung der
entsprechenden DVGW-Regelwerke. Eine Überbauung mit Erschließungsflächen (Wege und Straßen) ist zulässig. Eine
Überbauung mit Wohnbebauung ist unzulässig.

Zur Entlastung der Kanalisation und gem. § 49a Saarländisches Wassergesetz (SWG) ist unbelastetes Niederschlagswasser
örtlich zur Versickerung zu bringen. Die Versickerung ist flächenhaft über die natürliche oder über eine mindestens 30 cm mächtige
belebte Bodenzone zu erbringen , falls die Bodenverhältnisse es zulassen  .

10. Grünflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)

Private Grünfläche:        Die private Grünfläche (p) wird mit der Zweckbestimmung privates Grün festgesetzt.
Die Begrünung hat gemäß §9 Abs.1 Nr. 25 a Bau GB zu erfolgen.

11. Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 i.V.m. Nr. 14 BauGB)

Vollversiegelungen der nicht bebauten Grundstücksfläche sind unzulässig!

Soweit  wasserwirtschaftliche und gesundheitliche Belange nicht entgegenstehen, sind befestigte, nicht überdachte Flächen und
Stellplätze  in   wasserdurchlässiger Bauweise auszuführen. Eine zusätzliche Begrünung dieser Flächen wird  empfohlen . Dabei  sollte
eine Rasenmischung gewählt werden  , die auch Trittbelastungen aushält (z.B. RSM 5.1 - Parkplatzrasen).

12. Flächen die mit Geh- Fahr- und Leitungsrechten zu Gunsten der Allgemeinheit zu belasten sind
(§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)
Die innerhalb des Plangebietes vorhandenen und geplanten Leitungen von Versorgungsträgern sind, unter Beachtung der
entsprechenden DVGW-Regelwerke, zu sichern. Eine Überbauung mit Erschließungsflächen (Wege, Zufahrten und Straßen,
Randeinfassungen) ist zulässig. Eine Überbauung mit Wohnbebauung und massiven Einfriedungen (Mauerwerk) ist unzulässig.

13. Schutzflächen die von Bebauung freizuhalten sind (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)
Im Planungsgebiet sind keine Schutzflächen vorhanden.

14. Flächen zum Anpflanzen und Erhalt von Bäumen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a und 25b BauGB)
Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB werden private Grünflächen (GF 1 und GF 2) festgesetzt. Die Grünflächen (GF 1) entlang der südlichen 
Grenze, oberhalb der Stützwände, werden mit der Zweckbestimmung „Straßengrün“ festgesetzt. Die Grünfläche (GF 2) nördlich des 
Wohngebietes wird mit der Zweckbestimmung „Garten/ Streuobstwiese“ festgesetzt.
Innerhalb der Grünflächen sind keine baulichen Anlagen bzw. Versiegelungen zulässig. Für die Ver- und Entsorgung notwendige 
Leitungen und Kanäle sind innerhalb der Grünfläche zulässig. Innerhalb der Grünfläche sind Wege sowie landschaftsgerechte 
Einzäunungen und Einfriedungen zulässig.

Bei Neupflanzungen sind einheimische, standortgerechte, herkunftsgesicherte und naturraumtypische Gehölze zu verwenden. Die 
Standorte können frei gewählt werden.

Erklärung / Begründung:

Die im nördlichen Plangebiet vorhandene Wiesenfläche wird entsprechend der aktuellen Nutzung bzw. der geplanten 
Artenschutzmaßnahmen sowie gärtnerischen Nutzung als Grünfläche festgesetzt. Die Grünflächen entlang der Landstraße bzw. der 
Stützmauer dienen der Eingrünung des Plangebietes. Damit wird sichergestellt, dass diese Flächen nicht bauliche in Anspruch 
genommen wird. Zur Sicherung der notwendigen Ver- und Entsorgung dürfen Leitungen und Kanäle die Grünflächen queren.

Es wird festgesetzt, dass die nicht überbauten und nicht versiegelten Grundstücksflächen zu begrünen und gärtnerisch zu gestalten und 
unterhalten sind. 

Je angefangener 250 m² versiegelter Fläche sind mindestens ein Hochstamm oder mindestens fünf Sträucher aus der Pflanzliste zu 
pflanzen.
Abgänge von Gehölzen sind durch Neupflanzungen zu ersetzen.
Bei einer Einfriedung der Grundstücke mit Gehölzen sind schnittverträgliche einheimische Gehölze zu verwenden.
Beim Einsatz von Kletterpflanzen sind insektenfreundliche blühende Pflanzen zu verwenden.
Im Umfeld von versiegelten Flächen ist auf die Eignung nach der GALK-Liste zu achten.
Bei der Pflanzung muss pro Hochstamm ein Wurzelraum von 12 m³ vorhanden sein.
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Grünfläche
Festsetzungen:
Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB werden private Grünflächen (GF 1 und GF 2) festgesetzt. Die Grünflächen (GF 1) entlang der 
südlichen Grenze, oberhalb der Stützwände, werden mit der Zweckbestimmung „Straßengrün“ festgesetzt. Die Grünfläche (GF 2) 
nördlich des Wohngebietes wird mit der Zweckbestimmung „Garten/ Streuobstwiese“ festgesetzt.
Innerhalb der Grünflächen sind keine baulichen Anlagen bzw. Versiegelungen zulässig. Für die Ver- und Entsorgung notwendige 
Leitungen und Kanäle sind innerhalb der Grünfläche zulässig. Innerhalb der Grünfläche sind Wege sowie landschaftsgerechte 
Einzäunungen und Einfriedungen zulässig. Innerhalb der GF2 sind keine Intensivrasenflächen zulässig. 
Erklärung / Begründung:
Die im nördlichen Plangebiet vorhandene Wiesenfläche wird entsprechend der aktuellen Nutzung bzw. der geplanten 
Artenschutzmaßnahmen sowie gärtnerischen Nutzung als Grünfläche festgesetzt. Die Grünflächen entlang der Landstraße bzw. der 
Stützmauer dienen der Eingrünung des Plangebietes. Damit wird sichergestellt, dass diese Flächen nicht bauliche in Anspruch 
genommen wird. Zur Sicherung der notwendigen Ver- und Entsorgung dürfen Leitungen und Kanäle die Grünflächen queren.

Befristete Festsetzung
Festsetzung:
Gemäß § 9 Abs. 2 BauGB wird festgesetzt, dass eine bauliche Inanspruchnahme von Lebensräumen erst erfolgen darf, wenn 
nachgewiesen ist, dass es zu keinen erheblichen Beeinträchtigungen gemäß § 44 BNatSchG kommt. Vor der Bauausführen sind 
Kartierungen zu den relevanten Arten durchzuführen.
Als Folgenutzung wird die aktuelle Nutzung festgesetzt.
Erklärung / Begründung:
Mit dieser Festsetzung wird sichergestellt, dass bevor Maßnahmen durchgeführt werden, welche Auswirkungen auf geschützte Arten 
haben könnten, eine Überprüfung auf die Erheblichkeit erfolgen muss.

Festsetzungen nach Landesrecht
Festsetzung:
Es wird festgesetzt, dass das auf den versiegelten Flächen und Dachflächen anfallende Niederschlagswasser in Zisternen zu 
sammeln ist. Pro 200 m² versiegelter Fläche/ Dachfläche ist ein Volumen von 1 m³ vorzuhalten, mind. jedoch 3 m³.
Die Vorgaben des Erneuerbare-Energien-Gesetz sind zu beachten. Es wird festgesetzt, dass auf versiegelten Flächen bzw. Dächern 
Photovoltaikanlagen oder thermische Solaranlagen zulässig sind. Zusätzlich wird festgesetzt, dass auf den Flachdächern 
Dachbegrünungen zulässig ist. 
Bei Dachbegrünungen ist ein Begründungssystem zu wählen, welches das dauerhafte und vitale Wachstum der Bepflanzung auch 
während länger andauernder Hitze-/ Trockenperioden gewährleistet.
Die vorhandene Mauer entlang der Landstraße ist zu erhalten. Soweit es die Verkehrssicherheit bzw. Standsicherheit nicht gefährdet 
ist die Mauer auf einer Fläche von mind. 100 m² zu begrünen. Unterbrechungen für die Zufahrten zu den Wohngrundstücken sind zu 
lässig.
Erklärung / Begründung:
Mit den Festsetzungen nach der Landesbauordnung wird insbesondere ein Beitrag zum Klimaschutz/ -anpassung geleistet. Mit dem 
Rückhalt des anfallenden Niederschlagswasser können die Auswirkungen auf den natürlichen Kreislauf reduziert werden.

Bäume und Heister 
(Baumqualität mind. 3x verpflanzt und Stammumfang mind. 14/16; Heister: mind. 150-200 cm): Acer platanoides (Spitzahorn), Acer 
pseudoplatanus (Bergahorn), Acer campestris (Feldahorn), Carpinus betulus (Hainbuche), Prunus avium (Vogelkirsche), Quercus 
robur (Stieleiche), Tilia cordata (Winterlinde), Tilia platyphylos (Sommerlinde), Obstbaum-Arten.

Sträucher 
(Qualtität mind. H. 60-100 cm): Corylus avellana (Hasel), Crataegus monogyna (Eingriffliger Weißdorn), Rosa spec. (Rosen), Prunus 
spinosa (Schlehe), versch. Obstbeerensträucher
Innerhalb der Grünfläche GF 2 sind Streuobstbäume zu pflanzen.

Die weiteren Grünordnerischen Festsetzungen sind dem grünordnerischen Fachbeitrag der AgstaUMWELT GmbH zu entnehmen.

15. Bauordnungsrechtliche Festsetzungen

Stellplatzanzahl (§ 47 LBO)
Abweichend der Vorgaben der Landesbauordnung wird innerhalb des Geltungsbereiches die Zahl der Stellplätze je Wohneinheit auf
zwei festgesetzt. Garagen und Carports können auf die Stellplatzzahl angerechnet werden.

Unbebaute Flächen der bebauten Grundstücke (§ 85 Abs.1 Nr.3 LBO)
Die unbebauten Flächen der bebauten Grundstücke sind als Grün- bzw. Gartenflächen anzulegen und gärtnerisch zu unterhalten.
Dabei   sind einheimische, standortgerechte Bäume und Gehölze entsprechend der Gehölzlisten zu verwenden.

16. Räumlicher Geltungsbereich (§ 9 Abs.7 BauGB)
Die genauen Grenzen des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans sind der Planzeichnung zu entnehmen.

Bund

Raumordnungsgesetz vom 22. Dezember 2008 (BGBI. 1 S. 2986), 
das zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 3. Dezember 2020 
(BGBI. 1 S. 2694) geändert worden ist

Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. 
November 2017 (BGBI. 1 s. 3634), das zuletzt durch Artikel 9 des 
Gesetzes vom 10. September 2021 (BGBI. 1 S. 414 7) geändert 
worden ist. 

Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 21. November 2017 (BGBI. 1 5. 3786), die durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBI. 1 5. 1802) geändert worden 
ist

Planzeichenverordnung vom 18. Dezember 1990 (BGBI. 19911 S. 
58). die zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 
(BGBI. 1 S. 1802) geändert worden ist

Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege 
(Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG) Bundesnaturschutzgesetz 
vom 29. Juli 2009 (BGBI. 1 S. 2542), das zuletzt durch Artikel 1 
des Gesetzes vom 18. August 2021 (BGBI. 1 5. 3908) geändert 
worden ist.

Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch 
Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche 
Vorgänge Bundes-Immissionsschutzgesetz in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBI. 1 S. 1274; 20211 S. 
123). Das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 24. September 
2021 (BGBI. 1 S. 4458) geändert worden ist

Gesetz zum Schutz vor schädlichen Bodenveränderungen und zur 
Sanierung von Altlasten Bundes-Bodenschutzgesetz vom 17. März 
1998 (BGBI. 1 S. 502). Das zuletzt durch Artikel 7 des Gesetzes 
vom 25. Februar 2021 (BGBI. 1 S. 306) geändert worden ist

Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung vom 12. Juli 1999 
(BGBI. 1 S. 1554), die zuletzt durch Artikel 126 der Verordnung 
vom 19. Juni 2020 (BGBI. 1 S. 1328) geändert worden ist

Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 18. März 2021 (BGBI. 1 S. 540), das durch 
Artikel 14 des Gesetzes vom 10. September 2021 (BGBI. 1 S. 
4147) geändert worden ist.

Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie zur Erhaltung der natürlichen 
Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen, 
Richtlinie 92/43/EWG des Rates, vom 21. Mai 1992 (ABl. EG Nr. L 
206 vom 22.Juli 1992, S.7), zuletzt geändert durch die Richtlinie 
2013/17/EU des Rates vom 10. Juni 2013 (Abl. Nr. L 158 vom 10. 
Juni 2013, S. 193)

Straßenverkehrsgesetz (StVG) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 5. März 2003 (BGBI. 1 S. 310, 919), das 
zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 12. Juli 2021 (BGBI. 1 S. 
3108) geändert worden ist

Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts 
(Wasserhaushaltsgesetz – WHG ) vom 31. Juli 2009 (BGBI. 1 S. 
2585), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 18. August 
2021 (BGBI. 1 S. 3901) geändert worden ist

Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der 
umweltverträglichen Bewirtschaftung von Abfällen 
(Kreislaufwirtschaftsgesetz - KrWG) Kreislaufwirtschaftsgesetz 
vom 24. Februar 2012 (BGBI. 1 5. 212). Das zuletzt durch Artikel 
20 des Gesetzes vom 10. August 2021 (BGBI. 1 5. 3436) geändert 
worden ist

Saarland

Saarländisches Landesplanungsgesetz (SLPG) vom 18. 
November 2010 (Amtsblatt des Saarlandes, S. 2599), zuletzt 
geändert durch das Gesetz vom 13.02.2019 (Amtsblatt des 
Saarlandes, S.324)

Kommunalselbstverwaltungsgesetz (KSVG) - in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 27. Juni 1997 (Amtsbl. S. 682), 
zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 8/9.12.2020 
(Amtsbl. I S. 1341)

Gesetz zum Schutz der Natur und Heimat im Saarland 
(Saarländisches Naturschutzgesetz SNG) vom 05. April 2006 
(Amtsblatt des Saarlandes, S. 726), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 12. Mai 2021 (Amtsbl. 1 S. 1491)

Saarländisches Wassergesetz (SWG), in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 30. Juli 2004 (Amtsblatt des 
Saarlandes, S. 1994), Zuletzt geändert durch Artikel 6 des 
Gesetzes vom 13. Februar 2019 (Amtsbl. I S. 324)

Landesbauordnung (LBO), in der Fassung des Gesetzes Nr. 
1544 zur Neuordnung des Saarländischen Bauordnungs- und 
Bauberufsrechts vom 18. Februar 2004 (Amtsblatt des 
Saarlandes S. 822), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 4. 
Dezember 2019 (Amtsbl. I 2020 S. 211)

Saarländisches Nachbarrechtsgesetz vom 28. Februar 1973 
(Amtsblatt des Saarlandes, S. 210), zuletzt geändert durch das 
Gesetz vom 15. Juli 2015 (Amtsblatt des Saarlandes, S. 632)

Saarländisches Gesetz zur Ausführung des 
Bundes-Bodenschutzgesetzes (SBodSchG)- Saarländisches 
Bodenschutzgesetz vom 20. März 2002 (Amtsblatt des 
Saarlandes, S. 990), zuletzt geändert durch Artikel 10 des 
Gesetzes Nr. 1632 vom 21. November 2007 (Amtsblatt des 
Saarlandes, S. 2393)

Saarländisches Straßengesetz in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 15. Oktober 1977 (Amtsblatt des 
Saarlandes S. 969), zuletzt geändert durch Artikel 6 des 
Gesetzes vom 21. November 2007 (Amtsblatt des Saarlandes 
S. 2393)

Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung im Saarland 
(SaarlUVPG) vom 30. Oktober 2002 (Amtsblatt des 
Saarlandes, S. 2494), zuletzt geändert durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 13. Februar 2019 (Amtsbl. I S. 324)

Saarländisches Verwaltungsverfahrensgesetz (SVwVfG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 15.12.1976 (Amtsblatt des 
Saarlandes, S. 1151), zuletzt geändert durch Gesetz vom 26. 
August 2020 (Amtsbl. 1 S. 1058)

Saarländische Denkmalschutzgesetz (SDschG) (Artikel 1 des 
Gesetzes Nr. 1554 zur Neuordnung des saarländischen 
Denkmalrechts) vom 19. Mai 2004 (Amtsblatt S. 1498), außer 
Kraft am 1. August 2018 durch §33 Absatz 2 Satz 2 des 
Gesetzes vom 13. Juni 2018 (Amtsbl. I S. 358) und
Artikel 6 Absatz 2 Satz 2 des Gesetzes vom 13. Juni 2018 
(Amtsbl. I S.358)

Aufstellungsbeschluss

Der Gemeinderat der Gemeinde Nohfelden hat am
__.__.____ in öffentlicher Sitzung die Aufstellung des
Bebauungsplanes „In der Hohl“ in der Gemarkung
Sötern im beschleunigten Verfahren gemäß § 13 a
BauGB beschlossen (§ 2 Abs. 1 BauGB).

Der Beschluss, diesen Bebauungsplan aufzustellen, mit
dem Hinweis, dass der Bebauungsplan ohne Durchführung
einer  Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB aufgestellt
werden  soll , wurde am __.__.____ ortsüblich
bekannt  gemacht  (§ 2 Abs. 1 BauGB).

Es  wird bescheinigt , dass  die im räumlichen
Geltungsbereich des Bebauungsplanes gelegenen
Flurstücke hinsichtlich ihrer Grenzen und Bezeichnungen
mit dem   Liegenschaftskataster übereinstimmen.

Beteiligungen

Der Gemeinderat der Gemeinde Nohfelden hat den Entwurf
gebilligt und die öffentliche Auslegung des
Bebauungsplanes „In der Hohl“ in der Gemarkung
Sötern in seiner öffentlichen Sitzung am __.__.____
beschlossen.

Der Entwurf des Bebauungsplanes, bestehend aus der
Planzeichnung (Teil A), dem Textteil (Teil B) sowie der
Begründung, hat in der Zeit vom __.__.____ bis
einschließlich __.__.____ öffentlich ausgelegen (§ 13a
BauGB  i.V.m. § 3 Abs. 2 BauGB). Ort und Dauer der
Auslegung  wurden mit dem Hinweis, dass Anregungen
während  der Auslegungsfrist von jedermann vorgebracht
werden  können, am __.__.____ ortsüblich bekannt gemacht
(§ 3 Abs. 2 BauGB).

Die  von der Planung betroffenen Behörden und sonstigen
Träger öffentlicher Belange wurden mit  Schreiben  vom
__.__.____ zur Stellungnahme  aufgefordert  (§ 4 Abs. 2
BauGB).  Ihnen wurde  eine Frist bis zum __.__.____
eingeräumt.

Die Abwägung der vorgebrachten Bedenken und
Anregungen   erfolgte durch den Gemeinderat  am
__.__.____. Das Ergebnis wurde  denjenigen , die
Anregungen  und Stellungnahmen  vorgebracht haben ,
mitgeteilt  (§ 3 Abs. 2 Satz 4 BauGB).

Satzungsbeschluss

Der Gemeinderat der Gemeinde Nohfelden hat in
öffentlicher Sitzung am __.__.____ den Bebauungsplan
„In der Hohl“ in der Gemarkung Sötern als Satzung
beschlossen (§ 10 Abs. 1 BauGB). Der Bebauungsplan
besteht aus der Planzeichnung (Teil A), dem Textteil (Teil
B) sowie der Begründung.

Ausfertigung

Der Bebauungsplan „In der Hohl“ in der Gemarkung
Sötern wird hiermit als Satzung ausgefertigt.

Nohfelden, den __.__.____

_______________________
Der Bürgermeister

Bekanntmachung

Der Satzungsbeschluss wurde am __.__.____ ortsüblich
bekannt gemacht (§ 10 Abs. 3 BauGB). In dieser
Bekanntmachung  ist auf die Möglichkeit der Einsichtnahme,
die  Voraussetzungen für die Geltendmachung der
Verletzung  von Vorschriften sowie auf die Rechtsfolgen des
§ 215 BauGB und auf die Rechtsfolgen des § 12 Abs. 6
KSVG   hingewiesen worden  .

Mit  dieser Bekanntmachung  tritt der Bebauungsplan  „In der
Hohl"    in der Gemarkung Sötern bestehend aus der
Planzeichnung  (Teil A)  , dem Textteil  (Teil B) sowie der
Begründung  , in Kraft (§ 10 Abs. 3 BauGB).

Nohfelden   , den __.__.____

_______________________
Der Bürgermeister

ART UND MASS DER BAULICHEN NUTZUNG 
(§ 9 Abs.1 Nr.1 BauGB ; § 4 BauNVO )
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(§ 4 BauNVO)

BAUWEISE, BAULINIEN, BAUGRENZEN 
(§9Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §§22 und 23 BauNVO)
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MASS DER BAULICHEN NUTZUNG
(§ 9 Abs. 1 Nr.1 BauGB, §§ 16 bis 20 BauNVO )
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Geschossflächenzahl

 GRÜNFLÄCHEN 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 15 und Abs. 6 BauGB)

SCHUTZ, PFLEGE,ENTWICKLUNG VON NATUR UND LANDSCHAFT
(§ 9 Abs.1 Nr. 20, 25 und Abs. 6 BauGB)
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energis

Die energis Netzgesellschaft mbH weist darauf hin, dass sich am Rand des Geltungsbereichs des Flurstücks mit der Nummer 70/2, Flur 
10, Gemarkung Sötern und im Geltungsbereich des Flurstücks mit der Nummer 8496/25, Flur 36, Gemarkung Sötern:

• ein Kabelaufführungsmast,
• eine 0,4-kV-Freileitung,
• eine Freileitung zur Straßenbeleuchtung,
• ein Straßenbeleuchtungskabel mit angeschlossenen Straßenbeleuchtungsmasten sowie 
• ein Telekommunikationsschrank
befinden.

Der Kabelaufführungsmast, die 0,4-kV-Freileitung sowie die Freileitung zur Straßenbeleuchtung entfallen im Zuge einer 
Verkabelungsmaßnahme im Bereich der Hauptstraße im Kalenderjahr 2022. Im Zuge dieser Verkabelungsmaßnahme wird auch die 
Straßenbeleuchtung in Abstimmung mit der Gemeinde Nohfelden angepasst. 

Nach geltenden DVGW- und VDE-Richtlinien müssen zu den Versorgungsleitungen die geltenden Schutzabstände eingehalten werden. 
Die Schutzstreifenbreite beträgt 1,0 m (jeweils 0,5 m beiderseits der Kabeltrasse) bei den 0,4-kV-Erdkabeln. 

Über dem Geltungsbereich verlaufen 0,4-kV-Freileitungen, zu deren tiefsten Punkt gemäß VDE 0210-1, in der gültigen Fassung vom 
November 2013, Gebäude folgende Mindestabstände halten müssen:

• Feuerhemmendes Dach und Dachneigung größer 15° gegen die Waagerechte: 3,00 m
• Feuerhemmendes Dach und Dachneigung kleiner oder gleich 15° gegen die Waagerechte: 5,00 m
• Ohne feuerhemmendes Dach: 10,60 m

Kabel- und Leitungstrassen sowie Maste dürfen nicht überbaut bzw. bepflanzt werden und müssen jederzeit zum Zwecke der 
Inspektion, Wartung und Instandsetzung frei zugänglich sein. Alle geplanten Einzelmaßnahmen im Bereich der Anlagenteile, 
insbesondere Geländeniveauveränderungen oder Anpflanzungen, bedürfen der Zustimmung der energis-Netzgesellschaft mbH, 
Saarbrücken.

Feuerwehr

Die Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Nohfelden weist darauf hin, dass die Löschwasserversorgung für den ersten Löschangriff zur 
Brandbekämpfung und zur Rettung von Personen in einer Entfernung von 75 m Lauflinie bis zum Zugang des Grundstücks von der 
öffentlichen Verkehrsfläche aus sichergestellt sein muss. Der Löschwasserbedarf für den Grundschutz ist mit 800 l/min. (48 m³/h) für 
eine Dauer von mindestens zwei Stunden zu bemessen und in einem Umkreis (Radius) von 300 m aus maximal zwei Entnahmestellen 
nachzuweisen. Sollten die Anforderungen an die Löschwasserversorgung nicht hinreichend erfüllt werden können, müssen andere 
Möglichkeiten (z. B. unterirdische Löschwasserbehälter, -brunnen, -teiche) erwogen werden, deren Ausführungen mit der Feuerwehr 
abzustimmen sind.

Zu- oder Durchfahrten, Aufstell- und Bewegungsflächen sind nach den Vorgaben der Richtlinie über Flächen für die Feuerwehr 
auszuführen.

Natur- und Artenschutz 

Das Landesamt für Umwelt- und Arbeitsschutz weist darauf hin, dass bei Verwirklichung der Bebauung darauf zu achten ist, dass die 
nördlich an die Baufenster bzw. Baufelder anschließenden wertgebenden Wiesenflächen (FFH-Lebensraumtyp 6510, magere 
Flachland-Mähwiesen) vor jedweder Beeinträchtigung geschützt werden. Hierzu sollte unbedingt nochmals zeitlich kurz vor 
Realisierung der planungsrechtlich vorbereiteten Bebauung oder jedenfalls nach Satzungsbeschluss eine Sichtung der Situation vor Ort 
hinsichtlich einer möglichst konkreten Abgrenzung der Flächen, die als FFH-Lebensraumtyp anzusprechen sind und der von der 
Bebauung betroffenen extensiven Wiesenbrache, die jedoch bezüglich des erfassten Arteninventars nicht die Qualität des LRT 6510 
aufweist, erfolgen.

Es wird empfohlen, so viele Vegetationsstrukturen wie möglich, zu erhalten, z. B. durch Integration in die privaten Grünflächen im 
Umfeld der geplanten Gebäudeeinheiten.

Vor der Rodung von Gehölzstrukturen sollten diese durch eine qualifizierte Fachperson auf das Vorhandensein von wertgebenden 
Arten (i. S. d. § 7 Abs. 2 Nr. 13 u./o. 14 BNatSchG) bzw. deren Fortpflanzungsstätten überprüft werden.

Als CEF-Maßnahme (= „vorgezogene Ausgleichsmaßnahme“ i. S. d. § 44 Abs. 5 S. 2 BNatSchG) sollten in der Umgebung 
Ersatz-Strukturen für die im Zuge der Planverwirklichung entfallenden Habitatrequisiten angeboten werden, z. B. durch Aufhängen von 
Fledermaus-Spaltkästen und Vogel-Nistkästen. Hierbei wird empfohlen, dass der Faktor 1:2 angesetzt wird.

Darüber hinaus wird darauf hingewiesen, dass auch strukturierte Wurzelbereiche von Gehölzen als potenzielle Überwinterungshabitate 
von wertgebenden Arten (z. B. Reptilien) fungieren können (= auch Ruhestätten i. S. d. § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG). Im Falle von 
deren Betroffenheit kann eine zeitlich gestaffelte Vorgehensweise Abhilfe schaffen, indem z. B. das Abschneiden der Gehölze auch 
während der Wintermonate möglich ist, wohingegen das Ziehen der Wurzelstöcke idealerweise erst in der darauffolgenden 
Aktivitätsphase der möglicherweise betroffenen Arten erfolgt (zwischen 15.3. und 30.09.), sodass die Wahrscheinlichkeit des Eingriffs in 
Überwinterungshabitate minimiert wird. Ähnliches gilt für das mögliche Vorkommen wertgebender Reptilienarten, die unter 
entsprechenden Strukturen (auch solchen anthropogener Herkunft, wie z. B. Bretterstapel u. ä.) auftreten können; dies wird 
richtigerweise auch im artenschutzfachlichen Beitrag thematisiert. Auch für diese entfallenden Strukturen sollten ausreichend 
dimensionierte Ersatzhabitate im von Bebauung freibleibenden Umfeld (festgesetzte Grünflächen, GF 2, des Bebauungsplanes) 
geschaffen werden. Die Böschungsbereiche sollten grundsätzlich der natürlichen Sukzession überlassen werden, jedoch könnten 
einzelne Störstellen (die dann allerdings regelmäßig offengehalten werden müssen), gegebenenfalls mit Steinschüttungen u. ä. wichtige 
Habitatrequisiten für Reptilien (und gegebenenfalls Ruhestätten für Amphibien) darstellen.

Bei Verwirklichung der entsprechenden Baumaßnahmen (Wohnbebauung) ist darauf zu achten, dass auf dem freigemachten Baufeld – 
insbesondere nach möglicherweise längerem Brachliegen – temporäre oder ephemere Gewässerstrukturen entstehen können, die ein 
Vorkommen von wertgebenden Amphibienarten (wie beispielsweise der im weiteren Planungsraum vorkommenden und i. S. d. § 7 Abs. 
2 Nr. 14 lit. b BNatSchG streng geschützten Kreuzkröte, Epidalea calamita) begründen können.

Es ist daher erforderlich, die Fläche bzw. die potenziell in Frage kommenden Strukturen unmittelbar vor Baubeginn bzw. 
Baufeldfreimachung auf das Vorkommen solcher Arten durch eine qualifizierte Fachperson (ökologische Baubegleitung) untersuchen zu 
lassen. Gegebenenfalls ist die Fläche bis zum eigentlichen Baubeginn – wobei kein zu großer „time lag“ entstehen sollte – mittels 
geeigneter Vorrichtungen vor einem Wiedereinwandern von Individuen der entsprechenden Arten abzuzäunen.

Unbedingt ist auch zu beachten, dass immer der ökologische Zustand der Fläche zum Zeitpunkt der (unmittelbar bevorstehenden 
konkreten) Eingriffe in den Blick zu nehmen ist, da sich verständlicherweise nur hieran die Eingriffsintensität bzw. die 
artenschutzrechtlichen Betroffenheiten ableiten lassen.

Altlasten

Ergeben sich bei späteren Baumaßnahme Anhaltspunkte zu schädlichen Bodenveränderungen, ist der Bauherr gem. § 2 Abs. 1 
SBodSchG verpflichtet, unverzüglich den Fachbereich 2.2 „Bodenschutz und Geologie“ im Landesamt für Umwelt- und Arbeitsschutz zu 
informieren und die erforderlichen Maßnahmen abzusprechen. Bis dahin sind die Arbeiten zu unterbrechen.

Telekom

Die Deutsche Telekom Technik GmbH weist darauf hin, dass im Rahmen der Erschließung von Neubaugebieten durch die Kommune 
stets sicherzustellen ist, dass geeignete passive Netzinfrastrukturen (z.B. Kabelrohrsysteme), ausgestattet mit Glasfaserkabeln, 
mitverlegt werden (§77i Abs. 7 TKG (DigiNetz-Gesetz)).
Es wird darum gebeten, dass 
• für den Ausbau des Telekommunikationsnetzes im Erschließungsgebiet die ungehinderte, unentgeltliche und kostenfreie 

Nutzung der künftig gewidmeten Verkehrswege möglich ist, 
• der Erschließungsträger verpflichtet wird, in Abstimmung mit uns im erforderlichen Umfang Flächen für die Aufstellung von 

oberirdischen Schaltgehäusen auf privaten Grundstücken zur Verfügung zu stellen und diese durch Eintrag einer 
beschränkten persönlichen Dienstbarkeit zu Gunsten der Telekom Deutschland GmbH, Sitz Bonn, im Grundbuch kostenlos 
zu sichern. 

• eine rechtzeitige und einvernehmliche Abstimmung der Lage und der Dimensionierung der Leitungszonen vorgenommen wird 
und eine Koordinierung der Tiefbaumaßnahmen für Straßenbau und Leitungsbau durch den Erschließungsträger erfolgt, 

• die geplanten Verkehrswege nach der Errichtung der TK-Infrastruktur in Lage und Verlauf nicht mehr verändert werden. 
• die zeitnahe Bekanntgabe der zugeteilten Straßennamen und Hausnummern erfolgt.

Straßenverkehrsamt

Das Kreisordnungs- und Straßenverkehrsamt des Landkreis St. Wendel weist darauf hin, dass darauf zu achten ist, dass der 
bestehende Fußgängerüberweg im Bereich Hauptstr. 65 nicht konfrontiert wird bzw. eine Gefahr für die Fußgänger entsteht.

Kampfmittel

Das Landespolizeipräsidium weist darauf hin, dass Baugrunduntersuchungen und Grundstücksüberprüfungen 
(Flächendetektion/Bohrlochdetektion) nicht mehr durch den staatlichen Kampfmittelbeseitigungsdienst durchgeführt wird.

Anfragen zu Kampfmitteln sind so rechtzeitig zu stellen, dass die Beauftragung gewerblicher Firmen zur Detektion der Baufläche 
rechtzeitig vor Baubeginn durch den Bauherrn erfolgen kann. Die Kosten hierfür gehen zu Lasten des Bauherrn/Auftraggebers.

Der Kampfmittelbeseitigungsdienst ist auch weiterhin für die Beseitigung, Entschärfung, Vernichtung aufgefundener Kampfmittel 
zuständig.
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